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Profosser Dr. Gregor Th�sing, LL.M. (Harvard), Bonn

Neue Perspektiven f�r
das europ�ische Arbeitsrecht

B austellen im europ�ischen Arbeitsrecht
gibt es viele. Die Kommission sucht

nun nach neuen Baupl�nen. Daher hat sie
am 22. 11. 2006 ein neues Gr�nbuch vorge-
legt: „Ein moderneres Arbeitsrecht f�r die
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“
(KOM [2006]708 endg.). Unter diesem recht
ambitionierten Titel werden auf 17 Seiten
14 Fragen ausgebreitet, die helfen sollen,
eine Diskussion �ber ein zukunftsf�higeres
Arbeitsrecht in Gang zu setzen. Man will
sich der Grundlagen vergewissern, um die
Zukunft gestalten zu k�nnen. Gerade hier
offenbart das Papier jedoch deutliche
Schw�chen. Der Text und die Fragen pen-
deln zwischen ganz unterschiedlichen Kon-
zeptionen und Perspektiven, ohne eine kla-
re Richtung aufzuzeigen. Einiges ist so �ber-
raschend, dass Deutschland gut daran tun
wird, sehr fr�h hierzu eine klare Position zu
formulieren.

Freilich: Einige S�tze klingen mutig, f�r
manche Ohren gar provokant. Der Bericht
verweist nonchalant auf Erkenntnisse, „die
besagen, dass durch strenge Besch�ftigungs-
schutzgesetze die Dynamik des Arbeits-
markts eher verringert wird, weil die Aus-
sichten von Frauen, Jugendlichen und �lte-
ren Arbeitnehmern verschlechtert werden“.
Diskutiert oder relativiert wird das nicht.
K�ndigungsschutz also auch als Einstel-
lungsbremse. Gleichzeitig verweist man da-
rauf, dass einige Ventile zur Umgehung des
Besch�ftigungsschutzes, die der nationale
Gesetzgeber bewusst mit dem Ziel der Be-
sch�ftigungsf�rderung gew�hlt hat – insbe-
sondere die Befristung – die Gefahr segmen-
tierter Arbeitsm�rkte f�rdern. Sinnvoller
scheint es also, die Ursache an der Wurzel zu
packen. Wer hierdurch ermutigt aber im
weiteren Gang der Darstellung Argumente
der Deregulierung sucht, der wird ent-
t�uscht. Je konkreter das Papier wird, desto
st�rker legt es den Akzent auf die Suche nach
erweiterter Regulierung zur F�rderung der
Besch�ftigung. Man fragt, welche Regelun-
gen k�nnen auf europ�ischer Ebene neu ge-
schaffen werden, nicht: Welche Bereiche
sollen dauerhaft ungeregelt bleiben, oder
mutiger noch: Welche Regelungen haben
sich als verfehlt erwiesen und sollten ersatz-
los gestrichen werden? Der gescheiterte Ent-
wurf einer Leiharbeitsrichtlinie wird wieder
aus der politischen Versenkung hervorge-
holt und wortreich reanimiert. Selbst so of-
fensichtlich sperrige Regelungen wie die Ar-
beitszeitregelung auf europ�ischer Ebene

werden f�r den Krankenhausbereich nicht
als g�nzlich unpraktikables Hindernis ge-
wertet, sondern s�ßlich als „besondere He-
rausforderung“, die es zu meistern gilt.

Der Gang der Fragen und die Gedankenf�h-
rung des Papiers ist also darauf angelegt,
eher das europ�ische Regelwerk zu verdich-
ten – nicht zu entschlacken. Der Grundge-
danke der Subsidiarit�t findet sich darin
nicht. Gleichzeitig fragt es, ob das Arbeits-
recht nicht seine �berkommenen Grenzen
�berschreiten soll und in einzelnen Fragen
auch Selbstst�ndige erfassen soll. Arbeits-
recht auch f�r Selbstst�ndige. So ganz unge-
w�hnlich ist diese Denkweise im europ�-
ischen Arbeitsrecht nicht, verweist das
Gr�nbuch doch zu Recht auf die Richtlinie
86/653/EWG �ber die selbstst�ndigen Han-
delsvertreter. Auch gelten die Anti-Diskri-
minierungsrichtlinien ebenso f�r den Zu-
gang von Selbstst�ndigen zur Erwerbst�tig-
keit.

Dennoch: Die Regelungskompetenzen der
Art. 137ff. EGV k�nnte das Europarecht

hierf�r kaum in Anspruch nehmen, denn
diese haben allein den Arbeitnehmer im
Blick. Hierunter einen wie auch immer zu
verstehenden europarechtlichen „Arbeit-
nehmer�hnlichen“ zusubsumieren, sprengt
das �berkommene Verst�ndnis dieser Kom-
petenznormen und �ffnet den Damm: Wie
�hnlich muss das Besch�ftigungsverh�ltnis
sein, um noch europarechtlich geregelt wer-
den zu k�nnen? Anhaltspunkte daf�r feh-
len, die Gefahr extensiver – und letztlich:
beliebiger – Auslegung ist offensichtlich.

Doch das Gr�nbuch geht weiter, und hierin
liegt die wohl weitestgehende Perspektive.
Es fragt nach der Sinnhaftigkeit und Erfor-
derlichkeit eines einheitlichen europ�-
ischen Arbeitnehmerbegriffs. Die Kommis-
sion f�rchtet – und wie die englische Praxis
gezeigt hat: nicht zu Unrecht –, dass Richtli-
nien dadurch umgangen werden k�nnten,
dass der nationale Gesetzgeber den Begriff
des Arbeitnehmers so eng fasst, dass wesent-
liche Besch�ftigungsverh�ltnisse, die land-
l�ufig als Arbeitsverh�ltnisse definiert wer-
den, herausfallen. W�rde erst mal dieser
Schritt gegangen, dann h�tte dies sicher
Auswirkungen auch f�r andere Bereiche des
nationalen Rechts. Ist ein solcher Schritt
nun w�nschenswert oder nicht? Die in der
Rechtsprechung des BAG herausgeformte
Begrifflichkeit, die an der pers�nlichen Ab-
h�ngigkeit ankn�pft, hat eine lange Ge-
schichte und eine gewisse Rechtssicherheit
erreicht. Bereits Alfred Hueck bemerkte
aber, es sei zuzugeben, ,,dass dieses Merkmal
nicht ein ganz scharfes ist“, und an ihm
lediglich festzuhalten sei, weil ,,ein besseres
Kriterium bisher nicht nachgewiesen ist“
(Hueck/Nipperdey, Arbeitsrecht I, 1928,
S. 37). Vielleicht kann Europa hier helfen.

Besondere Aufmerksamkeit widmet das
Gr�nbuch dann den vom „Standardarbeits-
verh�ltnis“ abweichenden Besch�ftigungs-
formen. Es vermeidet die Begrifflichkeit des
franz�sischen Rechts, diese allesamt als
„prek�re Besch�ftigung“ einzustufen. Auch
findet sich die plausible Frage, ob nicht die
sozialversicherungsrechtlichen Sicherungs-
systeme auf das Arbeitsrecht besser abge-
stimmt werden m�ssen: Wer die Anspruchs-
dauer k�rzt, muss sich Gedanken machen,
wie der Arbeitnehmer l�nger in Besch�fti-
gung bleiben kann. All dies ist offen formu-
liert, als Frage, nicht als Behauptung. Das ist
gut so und erleichtert den Dialog.

Das europ�ische Arbeitsrecht geht in eine
neue Runde. Sein Ziel hat der europ�ische
Gesetzgeber in Art. 136 EGV festgeschrie-
ben: Fortschritt auf dem Wege der Anglei-
chung. Dem Fortschritt will sich niemand
verschließen, doch bleibt die Diskussion,
worin der Fortschritt liegt. Nicht alles, was
Arbeit schafft, ist sozial, doch nicht jedes ar-
beitsrechtliche Geschenk aus Br�ssel n�tzt
dem, der erst Arbeit sucht. Die Suche nach
der ausgewogenen Balance zwischen Flexi-
bility und Security geht weiter – in Europa
nicht anders als in Deutschland.

Die Kommission hat am
22. 12. 2006 ein neues
Gr�nbuch vorgelegt: „Ein mo-
derneres Arbeitsrecht
f�r die Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts“
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